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RS OGH 1976/11/12 3Ob156/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1976

Norm

EO §209 ff

EO §229 Abs1

EO §239 Abs3

Rechtssatz

Unter Meistbotverteilung ist der zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers und der sonst auf das Meistbot

gewiesenen Personen führende Akt zu verstehen. Das Meistbot als Bestandteil der Verteilungsmasse ist im

Verteilungsbeschluß bloß anzuführen; über eine Herabsetzung des im Beschluß über die Erteilung des Zuschlages

festgelegten Meistbotes kann hingegen nicht im Verteilungsbeschluß entschieden werden, weil zur Verteilung erst

geschritten werden kann, wenn die Verteilungsmasse endgültig feststeht.
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